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Übersicht über die gefassten Beschlüsse 

TOP Beratungsgegenstand Beschluss 
Nr. 

 Öffentliche Sitzung 

  Beschluss zur Tagesordnung 44 

1 Beschlussvorlagen   

1.1 Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens in Hennef 
(Sieg)- Stoßdorf hier: Vorstellung des städtebaulichen Konzeptes 

45 

1.2 Bebauungsplan Nr. 01.62 Hennef (Sieg) – Lindenstra-
ße/Mozartstraße 
1. Vorstellung und Beschluss des Bebauungsplan - Vorentwurfes 
2. Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 13a 
i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

46 

1.3 48. Änderung des Flächennutzungsplanes Hennef (Sieg) - Blanken-
berger Straße / Lise-Meitner-Straße 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnah-
men im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
(Empfehlung an den Stadtrat)  
2. Vorstellung und Beschluss des Entwurfs der 48. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
3. Beschluss über die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 
4 Abs. 2 BauGB 

47, 48 

1.4 Bebauungsplan Nr. 01.52 B Hennef (Sieg) - Blankenberger Straße / 
Lise-Meitner-Straße 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnah-
men im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
(Empfehlung an den Stadtrat)  
2. Vorstellung und Beschluss des Bebauungsplan-Entwurfs 
3. Beschluss über die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 
4 Abs. 2 BauGB 

49, 50 

1.5 Bebauungsplan Nr. 01.50 C Hennef (Sieg) - Im Siegbogen Süd 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellungnah-
men im Rahmen der  
Öffentlichen Auslegung gem. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) 
(Empfehlung an den Stadtrat)  
2. Satzungsbeschluss 
(Empfehlung an den Stadtrat) 

51 

1.6 Verkehrssituation Bonner Straße 
Bürgerantrag vom 17.01.2015 

52 

1.6.1 Parkmarkierung Bonner Straße am Kreisverkehr in Geistingen; 
Antrag der FDP-Fraktion vom 25.11.2014 

  

1.7 Straßenbenennung im Stadtgebiet von Hennef (Sieg); 
Antrag auf Umbenennung eines Abschnitts der "Hans-Böhm-
Straße" in "Kurt-Schumacher-Straße" 

53 

1.8 Vorschriften über Parkplätze in Bebauungsplänen 
Antrag der Fraktion Die Unabhängigen vom 18.02.2015 
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1.9 Planung eines Dorfplatzes in Stoßdorf; 
Antrag der CDU-Fraktion vom 18.02.2015 

  

1.10 Parkmarkierung am Place le Pecq; 
Antrag der FDP-Fraktion vom 23.11.2014 

  

2 Anfragen   

2.1 Anfrage der Fraktion "Die Linken" zum Unfall  21.11.2014 B8 Orts-
ausgang Uckerath 

  

2.2 Mündliche Anfragen   

3 Mitteilungen   

 Nicht öffentliche Sitzung 

4 Beschlussvorlagen   

5 Anfragen   

6 Mitteilungen   
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N i e d e r s c h r i f t 
 
 

Vorbemerkungen 
 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ende: 18:30 Uhr 

Ort: Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef 

Einladungsdatum: 5. März 2015 

Nachtragsdatum: 12. März 2015 
 

 

Vorsitzender: Ralf Offergeld 

Schriftführer/in: Karin Nikolaizik  

Anwesenheitsliste: 
 
Vorsitzende/r 
Offergeld, Ralf CDU    
stellv. Vorsitzende/r 
Spanier, Norbert SPD    
Ratsmitglieder 
Dohlen, Gerhard CDU    
Fichtner, Bettina SPD    
Große Winkelsett, Christa CDU    
Herchenbach, Henning SPD    
Kania, Günter CDU    
Krey, Detlef Die Linke    
Mikolajczak, Dirk CDU    
Reuter, Thomas GRÜNE    
Rindfleisch, Joachim Die Unabhängigen    
Roos-Schumacher, Hedwig Dr. CDU    
Steinmetz, Gerald SPD    
Walterscheid, Theo CDU  als Vertreter für Herrn Laudan 
sachkundige Bürger/innen 
Ehrenberg, Peter CDU    
Grünewald, Monika CDU    
Hambitzer, Hans SPD    
Schilling, Sören CDU    
Schlechtriem, Christoph FDP    
Schliefer, Raimund Die Unabhängigen    
Spanier, Annemarie SPD    
Stahn, Astrid GRÜNE    
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Von der Verwaltung waren anwesend: 
 
Frau Wittmer, Amt für Stadtplanung und –entwicklung 

Frau Pahnke, Bauordnung und Untere Denkmalbehörde 

Herr Walter, Zentrale Steuerung und Service 

Frau Ballhorn, Amt für Stadtplanung und –entwicklung 

Herr Schüßler, Amt für Stadtplanung und –entwicklung 

Herr Steckmeier, Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum 

Frau Poersch, Stadtbetriebe Hennef AöR 
 
 
 
 
 
Gäste: 
 
 
Herr Schüer, AMANO GmbH, zu TOP 1.1 
 
Herr Hennes, Architekt, zu TOP 1.2 

Herr Wirtz, Clemens Wirtz Immobilien, zu TOP 1.2 
 
Herr Dr. Naumann,sgp Stadtplaner und Architekten, zu TOP 1.3, 1.4, 1.5 

Herr Schorn, Schorn & Schorn Immobilien, zu TOP 1.3, 1.4 
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TOP Beratungsgegenstand Beschluss 

Nr. 

 

 Öffentliche Sitzung  

  Beschluss zur Tagesordnung 44 

  
 Herr Offergeld eröffnete die Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung und 

Planung. Er begrüßte die Anwesenden und stellte die Gäste von den beteiligten 
Büros vor. 
 
Herr Offergeld stellte fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und dass 
der Ausschuss beschlussfähig sei.  
 
Er wies darauf hin, dass die Unterlagen zu den TOP 1.3, 1.4, 3.1 und 3.2 mit dem 
Nachtrag zur Einladung übersandt wurden und dass zum TOP 2 (Anfragen) eine 
Tischvorlage verteilt wurde. 
 
Herr Schlechtriem (FDP-Fraktion) beantragte, den TOP 3.2 als ordentlichen Ta-
gesordnungspunkt zu behandeln und über die Markierung abzustimmen, dieser 
soll dann gemeinsam mit dem TOP 1.6 beraten werden. 
 
Herr Krey (Fraktion Die Linke) beantragte, den TOP 3.1 als ordentlichen Tages-
ordnungspunkt zu behandeln, dieser soll als TOP 1.10 beraten werden. 
 
Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef 
(Sieg) beschloss einstimmig die Tagesordnung in der nun vorliegenden 
Form. 
 
 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  
  

1 Beschlussvorlagen  

  

1.1 
Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens in Hen-
nef (Sieg)- Stoßdorf hier: Vorstellung des städtebaulichen Kon-
zeptes 

45 

  
 Zu diesem TOP fand vor der Sitzung eine Ortsbesichtigung statt. Die Planung war 

aufgrund der Anregungen des Ausschusses aus der Sitzung am 19.11.2014 über-
arbeitet und auch mit dem Bürgerverein abgestimmt worden. 
 
Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef 
(Sieg) beschloss einstimmig: 
 
Dem Antrag und dem vorgestellten städtebaulichen Konzept wird zugestimmt. In 
einer der nächsten Sitzungen wird die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens 
behandelt. Die Verfahrenskosten werden vollständig vom Antragsteller übernom-
men. 
 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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1.2 

Bebauungsplan Nr. 01.62 Hennef (Sieg) – Lindenstra-
ße/Mozartstraße 
1. Vorstellung und Beschluss des Bebauungsplan - Vorentwur-
fes 
2. Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

46 

  
 Herr Hennes erläuterte die Änderungen der Planung, die sich nach der Vorstel-

lung des Konzeptes im September 2014 ergeben haben. Die Fragen der Aus-
schussmitglieder wurden von Herrn Hennes und den Vertretern der Verwaltung 
beantwortet. 
 
Der Ausschuss legt großen Wert darauf, dass möglichst viele Stellplätze errichtet 
werden. Herr Hennes erklärte, dass seitens des Investors kein Interesse an der 
Ablösung von Stellplätzen bestehe, der durch das Vorhaben ausgelöste Bedarf 
soll in der zu errichtenden Tiefgarage nachgewiesen werden. 
 

 

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef 

(Sieg) beschloss einstimmig bei 1 Enthaltung der Fraktion Die Linke: 

 

1. Dem vorgestellten Bebauungsplan-Vorentwurf wird zugestimmt. 

 

2. Gemäß § 13a i.V.m. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird die frühzeitige Be-

teiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange auf Grundlage des vorgestellten Bebauungsplan-Vorentwurfes durch-

geführt. 

 
 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  
  

1.3 

48. Änderung des Flächennutzungsplanes Hennef (Sieg) - 
Blankenberger Straße / Lise-Meitner-Straße 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellung-
nahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
(Empfehlung an den Stadtrat)  
2. Vorstellung und Beschluss des Entwurfs der 48. Änderung 
des Flächennutzungsplanes 
3. Beschluss über die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB 

47, 48 

  
 Es erfolgte eine gemeinsame Beratung der TOP 1.3 und 1.4. 

 
Frau Wittmer wies im Hinblick auf den Abwägungsvorschlag zu T6, Rhein-Sieg-
Kreis, darauf hin, dass die bei neueren Beteiligungen vom Rhein-Sieg-Kreis ge-
stellten Forderungen zum Schutz des Bodens und zum Ausgleich des Eingriffs in 
die Bodenfunktion zu einer erheblichen Steigerung des Ausgleichsbedarfs und 
damit auch der Kosten für den Ausgleich führen. Die Erforderlichkeit des Aus-
gleichs sei jedoch noch nicht abschließend geprüft, daher stehe der Umweltbericht 
mit seinen Aussagen hierzu insoweit unter Vorbehalt.  
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Bezogen auf den Bebauungsplanentwurf wurde das Thema Stellplätze angespro-
chen, es wurden Befürchtungen geäußert, dass bei Errichtung der Tiefgarage un-
abhängig vom bauordnungsrechtlichen Nachweis Stellplätze nicht entsprechend 
dem tatsächlichen Bedarf hergestellt werden, dass die ausgewiesenen Besucher-
stellplätze privat genutzt werden und dass sich ein erhöhter Parkdruck im öffentli-
chen Raum ergibt. Frau Pahnke und Frau Wittmer wiesen darauf hin, dass die 
Festschreibung von mehr als dem gesetzlich vorgeschriebenen einen Stellplatz 
pro Wohnung weder im Bebauungsplan noch im Baugenehmigungsverfahren 
möglich sei. Herr Dr. Naumann erklärte, dass weitergehende Regelungen nur im 
Rahmen einer gesonderten Stellplatzsatzung für das gesamte Stadtgebiet getrof-
fen werden könnten. 
 
 

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung empfahl einstimmig bei 2 

Enthaltungen der SPD-Fraktion, der Rat der Stadt Hennef (Sieg) möge be-

schließen: 

 

1.  zu T1, Landwirtschaftskammer NRW 
mit Schreiben vom 30.09.2014 

 
Stellungnahme: 
Es wird mitgeteilt, dass gegen die Planungen seitens der Kreisstelle Rhein-
Sieg-Kreis der Landwirtschaftskammer NRW keine grundsätzlichen Bedenken 
bestehen. Zwar handelt es sich bei den jetzt überplanten Flächen teilweise um 
„Besonders schutzwürdige fruchtbare Böden“, die grundsätzlich aufgrund ihrer 
hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit sowie ihrer Regelungs- und Pufferfunkti-
on für die örtliche Landwirtschaft eine erhebliche Bedeutung haben – aufgrund 
von Lage, Größe und Zuschnitt der Ackerflächen in unmittelbarer Nähe der 
Wohnbebauung sind diese jedoch ohnehin nur noch eingeschränkt mit moder-
nen landwirtschaftlichen Maschinen zu erreichen und zu bewirtschaften, so 
dass ihre Bedeutung für die Landwirtschaft nicht mehr allzu hoch einzuschät-
zen ist. 
 
Für die Planung von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen wird ange-
regt, neben Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet 
-die Möglichkeit der Zusammenlegung mit Maßnahmen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, z. B. Umbau von Sieg, Bröl und Hanfbach, 
-den Umbau von Forstflächen (Nadelholz zu hochwertigen Laubholzbeständen) 
oder 
-die Möglichkeit der Umsetzung produktionsintegrierter Maßnahmen im Acker-
bau unter Einbeziehung der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft 
zu prüfen. 
 
Darüber hinaus wird eine Zusammenarbeit mit dem Naturschutzgroßprojekt 
„Chance 7“ für geboten gehalten, das für das Gebiet der Stadt Hennef einen 
naturschutzfachlich sinnvollen, mit allen relevanten Gruppen abgestimmten 
Maßnahmenkatalog erarbeitet hat. 
 
Abwägung: 
Maßnahmen an Gewässern, Waldumwandlungen, produktionsintegrierte Maß-
nahmen oder der Rückgriff auf bereits durchgeführte Maßnahmen (Ökokonto) 
sind Optionen, die in Bebauungsplanverfahren der Stadt Hennef regelmäßig 
zur Konfliktbewältigung im Rahmen der Eingriffsregelung geprüft werden. Ko-
operationen mit Landwirten und die Zusammenarbeit mit der Stiftung Rheini-
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sche Kulturlandschaft haben sich hierbei bewährt. Allerdings wird dies „im 
Plangebiet“ aufgrund der geringen Ausdehnung und der dort geplanten Bebau-
ung nicht möglich sein. Zum Betrachtungsraum gehört jedoch das sonstige 
Stadtgebiet sowie der Hennefer Teil der Gebietskulisse des Projektes „Chance 
7“.  
 
Die Anregungen der Landwirtschaftskammer werden bei der Gestaltung der 
Eingriffskompensation im Rahmen des im Parallelverfahren aufgestellten Be-
bauungsplanes mit einbezogen. 
 
zu T2, BUND 
mit Schreiben vom 12.10.2014 
 
Stellungnahme: 
Es werden die folgenden Anregungen und Bedenken vorgetragen und es wird 
darum gebeten, diese im Verfahren zu berücksichtigen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass Teile der Begründung (sowohl zur 48. FNP-Änderung als auch 
zum Bebauungsplan Nr. 01.52 B) unvollständig und noch nicht aufgearbeitet 
worden sind. Daher kann hierzu keine verbindliche Stellungnahme abgegeben 
werden. Die Lage und die Ausführung der Änderung des FNPs scheint unter 
Berücksichtigung der Problematik des Erhalts der natürlichen Verbundkorridore 
nicht kritisch. Bezüglich der Ausführung der Baumaßnahmen im beplanten Ge-
biet wird die Unterbringung der privaten Kraftfahrzeuge in Tiefgaragen, 
wodurch sich der Flächenverbrauch erheblich minimieren lässt, begrüßt. 
 
Abwägung: 
Die in der Stellungnahme als wichtig aufgeführten Bereiche sind in der Begrün-
dung zum Entwurf der 48. Änderung des FNP (und zum Bebauungsplanent-
wurf) eingearbeitet.  
 
Der Anregung wurde somit gefolgt. 
 
zu T3, RSAG 
mit Schreiben vom 14.10.2014 
 
Stellungnahme: 
Zur Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes in der 
vorgesehenen Lage werden grundsätzlich keine Bedenken erhoben. 
 
Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Samm-
lung von Abfällen sind der BGL 5104 und RASt 06 zu entnehmen. 
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung sowie in der Ausführungsplanung beachtet. Innerhalb der vor-
bereitenden Bauleitplanung ist dies nicht notwendig. 
 
zu T 4, Unitymedia kabel bw 
mit Schreiben vom 16.10.2014 
 
Stellungnahme: 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Planbereich Versorgungsanlagen der Uni-
tymedia NRW GmbH liegen. Es besteht grundsätzliches Interesse das glasfa-
serbasierte Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag 
zur Sicherung der Breitbandversorgung zu leisten.  
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Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu T5, Bezirksregierung Düsseldorf 
mit Schreiben vom 20.10.2014 
 
Stellungnahme: 
In der Stellungnahme wird angemerkt, dass keine Hinweise auf das Vorhan-
densein von Kampfmitteln vorliegen. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann 
allerdings nicht gewährt werden. 
 
Abwägung: 
Da eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit nicht gewährt werden kann, wird der in 
der Stellungnahme vorgeschlagene Hinweis zum Verhalten bei Kampfmittel-
funden im Rahmen des im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplanes 
geregelt.   
 
zu T 6, Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61 
mit Schreiben vom 04.11.2014 
 
Stellungnahme: 
Natur- und Landschaftsschutz 
 
Im weiteren Verfahren ist eine entsprechende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung vorzulegen. Zudem ist aufgrund des im Plangebiet befindlichen Gehölz-
streifens eine artenschutzrechtliche (Vor-)Prüfung durchzuführen. 
 
Abwägung: 
Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanentwurfes wurde auch ein Um-
weltbericht erstellt, indem eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung vorgenommen 
wurde. Die Artenschutzprüfung (Stufe 1) wurde ebenfalls durchgeführt. 
 
Den Anregungen wurde gefolgt. 
 
Stellungnahme: 
Abfallwirtschaft 
 
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasserrecht-
licher Erlaubnis zulässig. Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke an-
fallendes bauschutthaltiges oder organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z. 
B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsor-
gungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein-
Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, anzuzeigen. Dazu ist die Ent-
sorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der 
Einbaustelle vorzulegen. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung beachtet.  
 
Stellungnahme: 
Bodenschutz 
 
Nach § 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sind die Funktionen des Bo-
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dens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Es ist Vorsorgen gegen 
nachteilige Einwirkungen zu treffen. Beeinträchtigungen der natürlichen Funkti-
onen sind so weit wie möglich zu vermeiden. 
 
Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Zur Verringerung 
der Flächeninanspruchnahme sind möglichst die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
zu nutzen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter 
Flächen soll begründet werden. 
 
Eingriffe in den Boden als Bestandteil des Naturhaushalts sind möglichst zu 
vermeiden, unvermeidbare Eingriffe sind auszugleichen.  
 
Zur gesetzeskonformen Berücksichtigung der Bodenschutzbelange wird ange-
regt, die folgenden Verfahrensschritte zu bearbeiten: 
 
-Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes der Böden (Bestandsauf-
nahme des Bodeninventars, d. h. der Bodenfunktionen und der Naturbelassen-
heit) und der flächenhaften Verbreitung der Böden, speziell in den Bereichen, 
die einer baulichen Nutzung zugeführt werden sollen (dabei sollten über die 
Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 hinaus, soweit vorliegend, auch kleinmaß-
stäbliche Kartenwerke berücksichtigt werden, z. B. BK 25, BK 5, Bodenschät-
zung, spez. Bodenkartierungen; ggf. sind hier Bodenuntersuchungen durchzu-
führen) 
-Beschreibung der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden, d. h. Er-
mittlung der Erheblichkeit und Prognose der Auswirkungen des Planvorhabens 
(Plan-Zustand) auf den Boden 
-Prüfung von Planungsalternativen 
 
Bei schwerwiegenden Umwelteingriffen, z. B. in den Boden, sollte der Umwelt-
bericht den Schwerpunkt auf die räumliche Alternativenprüfung legen und die 
Notwendigkeit des Eingriffs ausführlich darstellen. 
 
Ist der Wegfall von schutzwürdigen Bodenfunktionen nach dem Ergebnis der 
planerischen Abwägung unvermeidbar und stehen keine Alternativen zur Ver-
fügung, ist dieser zu kompensieren (Ausgleich/Ersatz). 
 
Zur Kompensation sollten vorzugsweise bodenbezogene Maßnahmen festge-
setzt werden. Es sollte vorrangig geprüft werden, ob die Kompensation z. B. 
durch Entsiegelung oder ähnliche Maßnahmen erbracht werden kann, um mög-
lichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden. Ist 
dies nicht möglich, sollten jedoch insbesondere für die landwirtschaftliche Nut-
zung besonders geeignete Böden für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden.  
 
Auf Grundlage der Bewertung und Beschreibung des Boden-Ist-Zustandes und 
Boden-Plan-Zustandes wird angeregt 
-Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen in der Planung zu berücksichtigen 
(z. B. Minimierung von Versiegelungen, Planung von kurzen bodenschonenden 
Erschließungsstraßen etc.), 
-bauzeitlich Minderungsmaßnahmen festzusetzen (z. B Minimierung von Mas-
senbewegungen, fachgerechter Bodenaushub und fachgerechte Lagerung, 
Bodenpflegemaßnahme durch Begrünung des gelagerten Bodens, Verwen-
dung von Baggermatten, Vermeidung von Bodenverdichtungen im Bereich spä-
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terer Freiflächen – Vorgabe von max. zulässigen Bodenbelastungen durch 
Baufahrzeuge etc. -, Errichtung von Bauzäunen zum Schutz empfindlicher Bö-
den etc.), 
-Minimierungsmaßnahmen festzusetzen (z. B. Dachbegrünungen, fachgerech-
te Überdeckung von baulichen Anlagen etc.), 
-Maßnahmen zur Kompensation von unvermeidbaren Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktion zu ermitteln (z. B. Entsiegelung und Rekultivierung von Flächen, 
Verbesserung der Bodenstruktur, Wiedervernässungen, erosionsmindernde 
Maßnahmen, Abtrag von Aufschüttungen und Auftrag von Oberboden etc.), 
inkl. Beschreibung und Bewertung des Ist- und Planzustandes des Bodens der 
Kompensationsfläche und 
-Maßnahmen zur Überwachung der bauzeitlichen Minderungsmaßnahmen und 
zur Begleitung der Kompensationsmaßnahmen zu regeln (z. B. Überwachung 
durch bodenkundliche Baubegleitung etc.). 
 
Es wird angeregt, die geplanten Maßnahmen vorab mit der Unteren Boden-
schutzbehörde abzustimmen.  
 
Weitergehende Ausführungen und ein detaillierter Prüfkatalog finden sich in 
dem Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ LABO 2009 
der mit gemeinsamem Erlass des MBV und MUNLV vom 31.05.2010 in NRW 
eingeführt wurde. 
 
Es wird angeregt, den im Leitfaden enthaltenen Prüfkatalog im Rahmen der 
Umweltprüfung abzuarbeiten, ggf. ergänzende Untersuchungen durchzuführen 
und das Prüfergebnis in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
Es werden links zum o. g. Erlass, zum Leitfaden und zur Broschüre „Schutz-
würdige Böden in NRW“ in der Stellungnahme angegeben. 
 
Abwägung: 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01.52 B wurde ein Um-
weltbericht erstellt (Verf.: HKR Landschaftsarchitekten, Reichshof, Stand: 
12.03.2015). Die in der Stellungnahme vorgebrachten Punkte der Untersu-
chung wurden in dem zum Bebauungsplanentwurf vorliegenden Umweltbericht 
berücksichtigt. Der Umweltbericht kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Die untersuchten Schutzgüter und Schutzgutfunktionen, die durch das Plan-
vorhaben betroffen sein werden, weisen mit Ausnahme der Bodenfunktion kei-
ne ausgeprägte Bedeutung bzw. Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben 
auf. Erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen auf diese Schutzgüter sind da-
her nicht erkennbar. 
 
Durch (Teil-) Versiegelung und Überbauung gehen natürliche Böden in ihrer 
Funktion vollständig verloren (ca. 2.077 m2). Die daraus resultierenden Beein-
trächtigungen sind als erheblich anzusehen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01.52 B führt trotz der Berücksichti-
gung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu Eingriffen in Natur 
und Landschaft. Der anlagebedingte Verlust von Lebensräumen sehr geringer 
bis mittlerer Bedeutung sowie die Versiegelung und Veränderung von Böden 
können trotz der Festsetzung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
nicht vermieden werden. 
 
Für diese unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft (Biotop- und Bo-
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denfunktion) wird das Ökokonto in Anspruch genommen. Maßnahmen des 
Ökokontos sind sowohl qualitativ als auch in ihrem Umfang geeignet, die 
unvermeidbaren Eingriffe in das Biotop- und Bodenpotenzial auszugleichen.  
 
Die Durchführung der beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung 
und zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft ist vertraglich zwi-
schen der Stadt Hennef und dem Vorhabenträger zu regeln bzw. zu sichern. 
 
Im Umweltbericht wird derzeit von einem vollständigen Ausgleich des Eingriffs 
in die Biotop- und Bodenfunktion ausgegangen. Im Hinblick auf die Bodenfunk-
tion ist die Erforderlichkeit des Ausgleichs noch nicht abschließend geprüft. Der 
Umweltbericht steht im Hinblick auf den Umgang mit dem Boden insofern unter 
Vorbehalt.  
 
Stellungnahme: 
Ab-/Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Das anfallende Niederschlagswasser ist auf erstmals zu überbauenden Grund-
stücken gemäß § 55 Wasserhaushaltgesetz in Verbindung mit § 51 a Lan-
deswassergesetz zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah direkt oder ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer ein-
zuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit mög-
lich ist.  
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung beachtet. Innerhalb der vorbereitenden Bauleitplanung ist 
dies nicht notwendig. 
 
Stellungnahme: 
Einsatz erneuerbarer Energien 
 
Gemäß § 1 a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den. 
Es wird angeregt, bei der Aufstellung des Bebauungsplans auch die Energieef-
fizienz möglicher Baumaßnahmen zu berücksichtigen und den Einsatz erneu-
erbarer Energien zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom im Bauge-
biet zu prüfen. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung beachtet. Innerhalb der vorbereitenden Bauleitplanung ist 
dies nicht notwendig. 

 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnah-
men keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 

- Westnetz GmbH 

- PLEdoc GmbH 

- Wahnbachtalsperrenverband 

- DB Netze GmbH 

- Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

- Rhenag 
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- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-

deswehr 

- Bezirksregierung Arnsberg 

 

 

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef 

(Sieg) beschloss einstimmig bei 2 Enthaltungen der SPD-Fraktion: 

 

2. Dem vorgestellten Entwurf der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes Hen-

nef (Sieg) – Blankenberger Straße / Lise-Meitner-Straße wird zugestimmt. 

 

3. Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

20.11.2014 (BGBl. I S. 1748), wird der Entwurf der 48. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes Hennef (Sieg) – Blankenberger Straße / Lise-Meitner-Straße 

mit Begründung und Umweltbericht sowie den nach Einschätzung der Gemein-

de wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für 

die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 

werden kann, werden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt und zur 

Stellungnahme zu Planentwurf und Begründung innerhalb eines Monats aufge-

fordert. 

 
  
 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  
  

1.4 

Bebauungsplan Nr. 01.52 B Hennef (Sieg) - Blankenberger 
Straße / Lise-Meitner-Straße 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellung-
nahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
(Empfehlung an den Stadtrat)  
2. Vorstellung und Beschluss des Bebauungsplan-Entwurfs 
3. Beschluss über die Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB 

49, 50 

  
 Die Beratung zu diesem Verfahren erfolgte bereits unter TOP 1.3. 

 

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung empfahl einstimmig bei 1 

Enthaltung der SPD-Fraktion, der Rat der Stadt Hennef (Sieg) möge be-

schließen: 

 

1.  zu T1, Landwirtschaftskammer NRW 

mit Schreiben vom 30.09.2014 
 

Stellungnahme: 
Es wird mitgeteilt, dass gegen die Planungen seitens der Kreisstelle Rhein-
Sieg-Kreis der Landwirtschaftskammer NRW keine grundsätzlichen Bedenken 
bestehen. Zwar handelt es sich bei den jetzt überplanten Flächen teilweise um 
„Besonders schutzwürdige fruchtbare Böden“, die grundsätzlich aufgrund ihrer 
hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit sowie ihrer Regelungs- und Pufferfunkti-
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on für die örtliche Landwirtschaft eine erhebliche Bedeutung haben – aufgrund 
von Lage, Größe und Zuschnitt der Ackerflächen in unmittelbarer Nähe der 
Wohnbebauung sind diese jedoch ohnehin nur noch eingeschränkt mit moder-
nen landwirtschaftlichen Maschinen zu erreichen und zu bewirtschaften, so 
dass ihre Bedeutung für die Landwirtschaft nicht mehr allzu hoch einzuschät-
zen ist. 
 
Für die Planung von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen wird ange-
regt, neben Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet 
-die Möglichkeit der Zusammenlegung mit Maßnahmen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, z. B. Umbau von Sieg, Bröl und Hanfbach, 
-den Umbau von Forstflächen (Nadelholz zu hochwertigen Laubholzbeständen) 
oder 
-die Möglichkeit der Umsetzung produktionsintegrierter Maßnahmen im Acker-
bau unter Einbeziehung der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft 
zu prüfen. 
 
Darüber hinaus wird eine Zusammenarbeit mit dem Naturschutzgroßprojekt 
„Chance 7“ für geboten gehalten, das für das Gebiet der Stadt Hennef einen 
naturschutzfachlich sinnvollen, mit allen relevanten Gruppen abgestimmten 
Maßnahmenkatalog erarbeitet hat. 
 
Abwägung: 
Maßnahmen an Gewässern, Waldumwandlungen, produktionsintegrierte Maß-
nahmen oder der Rückgriff auf bereits durchgeführte Maßnahmen (Ökokonto) 
sind Optionen, die in Bebauungsplanverfahren der Stadt Hennef regelmäßig 
zur Konfliktbewältigung im Rahmen der Eingriffsregelung geprüft werden. Ko-
operationen mit Landwirten und die Zusammenarbeit mit der Stiftung Rheini-
sche Kulturlandschaft haben sich hierbei bewährt. Allerdings wird dies „im 
Plangebiet“ aufgrund der geringen Ausdehnung und der dort geplanten Bebau-
ung nicht möglich sein. Zum Betrachtungsraum gehört jedoch das sonstige 
Stadtgebiet sowie der Hennefer Teil der Gebietskulisse des Projektes „Chance 
7“.  
 
Die Anregungen der Landwirtschaftskammer werden bei der Gestaltung der 
Eingriffskompensation mit einbezogen. 
 
zu T2, BUND 
mit Schreiben vom 12.10.2014 
 
Stellungnahme: 
Es werden die folgenden Anregungen und Bedenken vorgetragen und es wird 
darum gebeten, diese im Verfahren zu berücksichtigen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass Teile der Begründung (sowohl zur 48. FNP-Änderung als auch 
zum Bebauungsplan Nr. 01.52 B) unvollständig und noch nicht aufgearbeitet 
worden sind. Daher kann hierzu keine verbindliche Stellungnahme abgegeben 
werden. Die Lage und die Ausführung der Änderung des FNPs scheint unter 
Berücksichtigung der Problematik des Erhalts der natürlichen Verbundkorridore 
nicht kritisch. Bezüglich der Ausführung der Baumaßnahmen im beplanten Ge-
biet wird die Unterbringung der privaten Kraftfahrzeuge in Tiefgaragen, 
wodurch sich der Flächenverbrauch erheblich minimieren lässt, begrüßt. 
 
Abwägung: 
Die in der Stellungnahme als wichtig aufgeführten Bereiche sind in der Begrün-
dung zum Bebauungsplanentwurf (und zum Entwurf der 48. Änderung des 
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FNP) eingearbeitet.  
 
Der Anregung wurde somit gefolgt. 
 
zu T3, RSAG 
mit Schreiben vom 14.10.2014 
 
Stellungnahme: 
Zur Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes in der 
vorgesehenen Lage werden grundsätzlich keine Bedenken erhoben. 
 
Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Samm-
lung von Abfällen sind der BGL 5104 und RASt 06 zu entnehmen. 
 
Abwägung: 
Die genannten Anforderungen an Straßen und Fahrwege werden im Rahmen 
der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
 
zu T 4, Unitymedia kabel bw 
mit Schreiben vom 16.10.2014 
 
Stellungnahme: 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Planbereich Versorgungsanlagen der Uni-
tymedia NRW GmbH liegen. Es besteht grundsätzliches Interesse das glasfa-
serbasierte Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag 
zur Sicherung der Breitbandversorgung zu leisten.  
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu T5, Bezirksregierung Düsseldorf 
mit Schreiben vom 20.10.2014 
 
Stellungnahme: 
In der Stellungnahme wird angemerkt, dass keine Hinweise auf das Vorhan-
densein von Kampfmitteln vorliegen. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann 
allerdings nicht gewährt werden. 
 
Abwägung: 
Da eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit nicht gewährt werden kann, wird der in 
der Stellungnahme vorgeschlagene Hinweis zum Verhalten bei Kampfmittel-
funden in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Den Anregungen wird insofern gefolgt. 
 
zu T 6, Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61 
mit Schreiben vom 04.11.2014 
 
Stellungnahme: 
Natur- und Landschaftsschutz 
 
Im weiteren Verfahren ist eine entsprechende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung vorzulegen. Zudem ist aufgrund des im Plangebiet befindlichen Gehölz-
streifens eine artenschutzrechtliche (Vor-)Prüfung durchzuführen. 
 



Sitzung des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung am 17.03.2015 

17 

Abwägung: 
Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanentwurfes wurde auch ein Um-
weltbericht erstellt, indem eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung vorgenommen 
wurde. Die Artenschutzprüfung (Stufe 1) wurde ebenfalls durchgeführt. 
 
Den Anregungen wurde gefolgt. 
 
Stellungnahme: 
Abfallwirtschaft 
 
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasserrecht-
licher Erlaubnis zulässig. Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstücke an-
fallendes bauschutthaltiges oder organoleptisch auffälliges Bodenmaterial (z. 
B. aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsor-
gungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein-
Sieg-Kreis, Amt für Technischen Umweltschutz, anzuzeigen. Dazu ist die Ent-
sorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der 
Einbaustelle vorzulegen. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie wurden in den Bebauungs-
planentwurf (unter dem Punkt „Hinweise“) aufgenommen.  
 
Stellungnahme: 
Bodenschutz 
 
Nach § 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sind die Funktionen des Bo-
dens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Es ist Vorsorgen gegen 
nachteilige Einwirkungen zu treffen. Beeinträchtigungen der natürlichen Funkti-
onen sind so weit wie möglich zu vermeiden. 
 
Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Zur Verringerung 
der Flächeninanspruchnahme sind möglichst die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
zu nutzen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter 
Flächen soll begründet werden. 
 
Eingriffe in den Boden als Bestandteil des Naturhaushalts sind möglichst zu 
vermeiden, unvermeidbare Eingriffe sind auszugleichen.  
 
Zur gesetzeskonformen Berücksichtigung der Bodenschutzbelange wird ange-
regt, die folgenden Verfahrensschritte zu bearbeiten: 
 
-Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes der Böden (Bestandsauf-
nahme des Bodeninventars, d. h. der Bodenfunktionen und der Naturbelassen-
heit) und der flächenhaften Verbreitung der Böden, speziell in den Bereichen, 
die einer baulichen Nutzung zugeführt werden sollen (dabei sollten über die 
Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 hinaus, soweit vorliegend, auch kleinmaß-
stäbliche Kartenwerke berücksichtigt werden, z. B. BK 25, BK 5, Bodenschät-
zung, spez. Bodenkartierungen; ggf. sind hier Bodenuntersuchungen durchzu-
führen) 
-Beschreibung der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Boden, d. h. Er-
mittlung der Erheblichkeit und Prognose der Auswirkungen des Planvorhabens 
(Plan-Zustand) auf den Boden 
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-Prüfung von Planungsalternativen 
 
Bei schwerwiegenden Umwelteingriffen, z. B. in den Boden, sollte der Umwelt-
bericht den Schwerpunkt auf die räumliche Alternativenprüfung legen und die 
Notwendigkeit des Eingriffs ausführlich darstellen. 
 
Ist der Wegfall von schutzwürdigen Bodenfunktionen nach dem Ergebnis der 
planerischen Abwägung unvermeidbar und stehen keine Alternativen zur Ver-
fügung, ist dieser zu kompensieren (Ausgleich/Ersatz). 
 
Zur Kompensation sollten vorzugsweise bodenbezogene Maßnahmen festge-
setzt werden. Es sollte vorrangig geprüft werden, ob die Kompensation z. B. 
durch Entsiegelung oder ähnliche Maßnahmen erbracht werden kann, um mög-
lichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden. Ist 
dies nicht möglich, sollten jedoch insbesondere für die landwirtschaftliche Nut-
zung besonders geeignete Böden für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden.  
 
Auf Grundlage der Bewertung und Beschreibung des Boden-Ist-Zustandes und 
Boden-Plan-Zustandes wird angeregt 
-Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen in der Planung zu berücksichtigen 
(z. B. Minimierung von Versiegelungen, Planung von kurzen bodenschonenden 
Erschließungsstraßen etc.), 
-bauzeitlich Minderungsmaßnahmen festzusetzen (z. B Minimierung von Mas-
senbewegungen, fachgerechter Bodenaushub und fachgerechte Lagerung, 
Bodenpflegemaßnahme durch Begrünung des gelagerten Bodens, Verwen-
dung von Baggermatten, Vermeidung von Bodenverdichtungen im Bereich spä-
terer Freiflächen – Vorgabe von max. zulässigen Bodenbelastungen durch 
Baufahrzeuge etc. -, Errichtung von Bauzäunen zum Schutz empfindlicher Bö-
den etc.), 
-Minimierungsmaßnahmen festzusetzen (z. B. Dachbegrünungen, fachgerech-
te Überdeckung von baulichen Anlagen etc.), 
-Maßnahmen zur Kompensation von unvermeidbaren Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktion zu ermitteln (z. B. Entsiegelung und Rekultivierung von Flächen, 
Verbesserung der Bodenstruktur, Wiedervernässungen, erosionsmindernde 
Maßnahmen, Abtrag von Aufschüttungen und Auftrag von Oberboden etc.), 
inkl. Beschreibung und Bewertung des Ist- und Planzustandes des Bodens der 
Kompensationsfläche und 
-Maßnahmen zur Überwachung der bauzeitlichen Minderungsmaßnahmen und 
zur Begleitung der Kompensationsmaßnahmen zu regeln (z. B. Überwachung 
durch bodenkundliche Baubegleitung etc.). 
 
Es wird angeregt, die geplanten Maßnahmen vorab mit der Unteren Boden-
schutzbehörde abzustimmen.  
 
Weitergehende Ausführungen und ein detaillierter Prüfkatalog finden sich in 
dem Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ LABO 2009 
der mit gemeinsamem Erlass des MBV und MUNLV vom 31.05.2010 in NRW 
eingeführt wurde. 
 
Es wird angeregt, den im Leitfaden enthaltenen Prüfkatalog im Rahmen der 
Umweltprüfung abzuarbeiten, ggf. ergänzende Untersuchungen durchzuführen 
und das Prüfergebnis in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
Es werden links zum o. g. Erlass, zum Leitfaden und zur Broschüre „Schutz-
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würdige Böden in NRW“ in der Stellungnahme angegeben. 
 
Abwägung: 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01.52 B wurde ein Um-
weltbericht erstellt (Verf.: HKR Landschaftsarchitekten, Reichshof, Stand: 
12.03.2015). Die in der Stellungnahme vorgebrachten Punkte der Untersu-
chung wurden in dem zum Bebauungsplanentwurf vorliegenden Umweltbericht 
berücksichtigt. Der Umweltbericht kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Die untersuchten Schutzgüter und Schutzgutfunktionen, die durch das Plan-
vorhaben betroffen sein werden, weisen mit Ausnahme der Bodenfunktion kei-
ne ausgeprägte Bedeutung bzw. Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben 
auf. Erhebliche nachteilige Beeinträchtigungen auf diese Schutzgüter sind da-
her nicht erkennbar. 
 
Durch (Teil-) Versiegelung und Überbauung gehen natürliche Böden in ihrer 
Funktion vollständig verloren (ca. 2.077 m2). Die daraus resultierenden Beein-
trächtigungen sind als erheblich anzusehen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 01.52 B führt trotz der Berücksichti-
gung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu Eingriffen in Natur 
und Landschaft. Der anlagebedingte Verlust von Lebensräumen sehr geringer 
bis mittlerer Bedeutung sowie die Versiegelung und Veränderung von Böden 
können trotz der Festsetzung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
nicht vermieden werden. 
 
Für diese unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft (Biotop- und Bo-
denfunktion) wird das Ökokonto in Anspruch genommen. Maßnahmen des 
Ökokontos sind sowohl qualitativ als auch in ihrem Umfang geeignet, die 
unvermeidbaren Eingriffe in das Biotop- und Bodenpotenzial auszugleichen.  
 
Die Durchführung der beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung 
und zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft ist vertraglich zwi-
schen der Stadt Hennef und dem Vorhabenträger zu regeln bzw. zu sichern. 
 
Im Umweltbericht wird derzeit von einem vollständigen Ausgleich des Eingriffs 
in die Biotop- und Bodenfunktion ausgegangen. Im Hinblick auf die Bodenfunk-
tion ist die Erforderlichkeit des Ausgleichs noch nicht abschließend geprüft. Der 
Umweltbericht steht im Hinblick auf den Umgang mit dem Boden insofern unter 
Vorbehalt. 

 
Stellungnahme: 
Ab-/Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Das anfallende Niederschlagswasser ist auf erstmals zu überbauenden Grund-
stücken gemäß § 55 Wasserhaushaltgesetz in Verbindung mit § 51 a Lan-
deswassergesetz zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah direkt oder ohne 
Vermischung mit Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer ein-
zuleiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit mög-
lich ist.  
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie wurden in den Bebauungs-
planentwurf (unter dem Punkt „Hinweise“) aufgenommen.  
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Stellungnahme: 
Einsatz erneuerbarer Energien 
 
Gemäß § 1 a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den. 
Es wird angeregt, bei der Aufstellung des Bebauungsplans auch die Energieef-
fizienz möglicher Baumaßnahmen zu berücksichtigen und den Einsatz erneu-
erbarer Energien zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom im Bauge-
biet zu prüfen. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie wurden in den Bebauungs-
planentwurf (unter dem Punkt „Hinweise“) aufgenommen.  
 

 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnah-
men keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 

- Westnetz GmbH 
- Wahnbachtalsperrenverband 
- DB Netze GmbH 
- Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 
- Rhenag 
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-

deswehr 
- Bezirksregierung Arnsberg 
- Amt für Kinder, Jugend und Familie 

 

 

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef 

(Sieg) beschloss einstimmig bei 1 Enthaltung der SPD-Fraktion: 

 

2. Dem vorgestellten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 01.52 B Hennef (Sieg) –   

Blankenberger Straße / Lise-Meitner-Straße wird zugestimmt. 

 

3. Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

20.11.2014 (BGBl. I S. 1748), wird der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 01.52 

B Hennef (Sieg) – Blankenberger Straße / Lise-Meitner-Straße mit Text, Be-

gründung und Umweltbericht sowie den nach Einschätzung der Gemeinde we-

sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die 

Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 

kann, werden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt und zur Stellung-

nahme zu Planentwurf und Begründung innerhalb eines Monats aufgefordert. 

 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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1.5 

Bebauungsplan Nr. 01.50 C Hennef (Sieg) - Im Siegbogen Süd 
1. Beratung und Beschluss über die eingegangenen Stellung-
nahmen im Rahmen der  
Öffentlichen Auslegung gem. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
(Empfehlung an den Stadtrat)  
2. Satzungsbeschluss 
(Empfehlung an den Stadtrat) 
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 Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung empfahl einstimmig, der 

Rat der Stadt Hennef (Sieg) möge beschließen: 

 

1. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Öffentli-

chen Auslegung gem. § 13a i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 

zu T1, BUND Rhein-Sieg-Kreis 

mit Schreiben vom 14.12.2014 

 

Stellungnahme: 

Es wird ausgeführt, dass der in der öffentlichen Grünfläche geplante Radweg 

dem Sinn der an dieser Stelle zu entwickelnden Grünstreifens widerspricht, 

welcher als Puffer zum Baugebiet zwischen der Bebauung und dem Dondorfer 

See entwickelt werden soll. Der Grünstreifen gehöre zudem zum Landschafts-

schutzgebiet und schließt unmittelbar an das Naturschutzgebiet „Dondorfer 

See“ an. Insbesondere das für seine Vogelwelt bekannte und störungsempfind-

liche Gebiet bedarf eines Sicht- und Lärmschutzes, dem die Ausweisung des 

Grünstreifens von 35 m dienen soll. Eine Radwegeverbindung an dieser Stelle 

scheint zum einen den oben beschriebenen Zielen zu widersprechen, da Fuß-

gänger und Radfahrer und für die Unterhaltung benötigte Kraftfahrzeuge (ins-

besondere im Winterhalbjahr) eine nicht vertretende Lärmimmission auf das 

Naturschutzgebiet projizieren. Ein Radweg, insbesondere im Landschafts-

schutzgebiet bedarf zudem der Genehmigung durch die Untere Landschafts-

behörde des Rhein-Sieg-Kreises und der Beratung durch den Landschaftsbei-

rat des Kreises. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Immissionen (hier 

Lärm und Licht) auf das Naturschutzgebiet nicht zulässig sind, auch wenn die 

Immissionen von außerhalb des Naturschutzgebietes erfolgen.  

 

Eine Radwegeverbindung wird an dieser Stelle als überflüssig angesehen, da 

in dem Wohngebiet sehr geringer Kraftfahrzeugverkehr zu erwarten ist und die 

Wegeanbindung zur Bahnhaltestelle, für Fußgänger und Radfahrer, ohne Um-

wege und gefahrlos, über die Straßen „Bingenberg“ und „Selma-Lagerlöf-

Straße“ stattfinden kann.  

 

Abwägung: 

Die öffentliche Grünfläche ist Bestandteil des Grünkonzepts (Baugebiete „Im 

Siegbogen“, Gestaltungskonzept öffentliche Grün-, Spiel- und Straßenräume, 

Verfasser: RMP Landschaftsarchitekten, Bonn 17.08.2006, s. auch Begrün-

dung Pkt. 3.2.8), in dem bereits der Fuß- und Radweg in den öffentlichen Grün-

flächen des gesamten Neubaugebietes „Im Siegbogen“ dargestellt ist. In dem 

Konzept heißt es unter Pkt. 3.5.1 Fuß- und Radwege: „Die Wege werden als 

gemeinsam zu nutzende Wegeflächen angelegt. Es werden keine gesonderten 
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Radwege ausgeschildert. Die Wege werden in wassergebundener Decke mit 

einer Betonsteineinfassung mit durchschnittlich 2,50 m Breite ausgebaut. An 

Übergängen und Anschlüssen von Straßen werden herausnehmbare Poller 

eingebaut. Die geplanten Wege knüpfen an vorhandene Wege an und stellen 

so die Verbindung zwischen Weldergoven im Norden und den Baugebieten im 

Süden her. Hier wird über die Blankenberger Straße auch die Anbindung an die 

Siegtalstrecke hergestellt. Eine stärkere Anbindung an die Siegaue ist aus 

Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes nicht gewünscht und vorgese-

hen. Es werden deshalb keine zusätzlichen Wege zur Anbindung der Bauge-

biete nach Osten an den Landschaftsraum vorgesehen. Für Radfahrer kann die 

Siegtalroute über Weldergoven erreicht werden. Für Fußgänger kann zusätz-

lich der vorhandene Pfad über die Hangkante genutzt werden.“ 

 

Der Radweg ist nicht Bestandteil des Radverkehrsnetzes Hennef. Im Rahmen 

der Ausführungsplanung wird der Geh-/Radweg als 2 m breiter Weg mit einer 

wassergebundenen Decke hergestellt. Der Rad-/Gehweg verläuft in nördlicher 

Richtung ebenfalls in der öffentlichen Grünfläche (Landschaftsschutzgebiet) im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 01.50 (Teilbereich B) – Im Siegbo-

gen Süd. Im Bebauungsplanverfahren wurde die Untere Landschaftsbehörde 

beteiligt. Bedenken wurden hinsichtlich des Geh-/Radweges nicht vorgetragen. 

Auch im jetzigen Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 01.50 C wurde die Untere 

Landschaftsbehörde beteiligt, die wiederum keinerlei Bedenken hinsichtlich des 

Geh-/Radweges geltend macht.  

 

Die angesprochene Konfliktsituation kann aufgrund der o. g. vorgetragenen Ar-

gumente nicht nachvollzogen werden. Insofern wird der Anregung nicht gefolgt.  

 

Stellungnahme: 

Es wird angeregt, die Wendefläche östlich der Bebauung außerhalb des Land-

schaftsschutzgebietes zu installieren, oder gänzlich darauf zu verzichten, da 

sonst ebenfalls die schon oben angedeutete Verfahrensweise im Genehmi-

gungsprozess zu durchlaufen wäre. 

 

Abwägung: 

Wie in der Begründung dargelegt (Pkt. 3.1.2 Innere Erschließung) wird durch 

den Ausbau der Straße Bingenberg mit einem breiten Straßenquerschnitt die 

Wendeanlage (die sich darüber hinaus nicht im Landschaftsschutzgebiet befin-

det) nicht mehr notwendig sein und entsprechend zurückgebaut.  

 

Die Anregung wurde somit bereits berücksichtigt.  

 

zu T2, Rhein-Sieg-Kreis, Amt 61, Abtl. 61.2 – Regional-/Bauleitplanung 

mit Schreiben vom 08.01.2015 

 

Stellungnahme: 

Um einen unkontrollierten Zugang zum Dondorfer See und dem dortigen Na-

turschutzgebiet zu unterbinden, sollte der im Rahmen der geplanten Grünflä-

chengestaltung vorgesehene 250 m lange Zaun (vgl. Punkt 4 des Landschafts-

pflegerischen Begleitplanes), in geeigneter Art und Weise, im Bauleitplanver-

fahren verbindlich aufgenommen werden. 
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Abwägung: 

 Die textlichen Festsetzungen wurden unter Pkt. 1.5.1 Öffentliche Grünflächen § 
9 (1) Nr. 15 BauGB und Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft § 9 (1) Nr. 20 BauGB, wie 
folgt ergänzt: 
 

„Um einen unkontrollierten Zugang zum Dondorfer See und dem dortigen Na-

turschutzgebiet zu unterbinden, ist ein entsprechender Zaun (s. Pkt. 4 des 

Landschaftspflegerischen Fachbeitrags) zu setzen.“ 

 

Die Begründung wurde unter Pkt. 3.2.8 Öffentliche Grünflächen, wie folgt er-

gänzt: 

 

 „Entlang der Hangkante zum Dondorfer See wird als Sicherungsmaßnahme, 
und um einen unkontrollierten Zugang zum Dondorfer See und dem dortigen 
Naturschutzgebiet zu unterbinden, ein Zaun gesetzt.“ 

 
 Der Anregung zum Punkt „Natur- und Landschaftsschutz“ wurde damit gefolgt. 
 
 Stellungnahme: 
 Bei der geo- und umwelttechnischen Untersuchung des bisher als Lagerplatz 

genutzten Grundstücks wurden aufgefüllte Böden in Stärken zwischen 0,10 
und 0,25 m erbohrt. Nur eine Bohrung lag im Bereich der geplanten Wohnbe-
bauung. Das Gutachten schließt eine Gefährdung des Einzelnen oder der All-
gemeinheit und des Grundwassers über die Nutzungspfade Boden-Mensch 
und Boden-Grundwasser aus. Es wurde bei der Gefahrenbetrachtung davon 
ausgegangen, dass das aufgefüllte Bodenmaterial vollständig ausgekoffert wird 
und der anstehende gewachsene Boden organoleptisch unauffällig ist.  

 
 Aufgrund der sehr dünnen Datenlage (nur eine Bohrung im Bereich der für 

Wohnnutzung vorgesehenen Fläche, insgesamt nur zwei Bohrungen) und der 
gutachterlichen Annahme, dass sämtliche Auffüllungsböden ausgekoffert wer-
den, regt die Untere Bodenschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises an, die fol-
genden Hinweise in die textlichen Festsetzungen zum Boden aufzunehmen: 

 
 -Nach Auskofferung der Auffüllungsmaterialien ist die Baugrube durch einen 

Bodengutachter abzunehmen. Es ist zu dokumentieren, dass sämtliche Auffül-
lungsmaterialien entfernt worden sind und der anstehende gewachsene Boden 
organoleptisch unauffällig ist. 

 
 -Zur Anlage der Hausgärten ist kulturfähiger Oberboden einzubauen. Die Vor-

sorgewerte für Boden der Bundesbodenschutzverordnung, Anhang 2, Kapitel 4 
sind einzuhalten. 

 
 Abwägung: 
 Die textlichen Festsetzungen wurden unter Hinweise um die o. g. Aussagen 

(kursiver Text) ergänzt. 
 
 Der Anregung wurde damit gefolgt.  

 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben in ihren Stellungnah-
men keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise vorgetragen: 

- Rhenag 

-Unitymedia NRW GmbH 
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-Wahnbachtalsperrenverband 

-Bezirksregierung Köln 

-Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

 

 

2. Gemäß § 13a i.V.m. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 ( BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20.11.2014 ( BGBl. I S. 1748) und § 7 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 ( GV.NRW S. 666/SGV.NW 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878), 
werden der Bebauungsplan Nr. 01.50 C Hennef (Sieg) – Im Siegbogen Süd 
mit Text als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 

 
 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
  

 
  

1.6 
Verkehrssituation Bonner Straße 
Bürgerantrag vom 17.01.2015 
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 Es ergab sich eine längere Diskussion, in deren Verlauf seitens der Ausschuss-

mitglieder unterschiedliche Beurteilungen der Situation vor Ort und möglicher Än-
derungen vorgebracht wurden. Herr Steckmeier erläuterte das Vorgehen der Ver-
waltung. 
 
Herr Spanier (SPD-Fraktion) beantragte, diesen Punkt zu vertagen. Zu einer er-
neuten Beratung sollten dem Ausschuss zusätzliche Informationen sowie das von 
Herrn Steckmeier angesprochene Schreiben des Rhein-Sieg-Kreises zur Verfü-
gung gestellt werden. 
 
Herr Walterscheid (CDU-Fraktion) bat den Hinweis zu Protokoll zu nehmen, dass 
der Rat grundsätzlich die Entscheidung aller Angelegenheiten an sich ziehen kön-
ne. 
(Zu dieser Angelegenheit wird auf die der Niederschrift beiliegende Verfügung der 
Bezirksregierung hingewiesen) 
 
 
Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef 
(Sieg) beschloss sodann mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen (2 CDU-Fraktion, 
1 Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, 1 Fraktion Die Linke) und 2 Enthaltungen 
(CDU-Fraktion), diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen. 
 
 
Hinweis: der Text der in Sitzung angesprochenen Stellungnahme des Straßenver-
kehrsamtes beim Rhein-Sieg-Kreis sowie eine Verfügung der Bezirksregierung 
Köln zu verkehrsrechtlichen Anordnungen nach STVO sind der Niederschrift als 
Anlage beigefügt. 
 

  
  
 Abstimmungsergebnis: vertagt 
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1.6.1 
Parkmarkierung Bonner Straße am Kreisverkehr in Geistingen; 
Antrag der FDP-Fraktion vom 25.11.2014 

 

  
 Dieser Punkt wurde zu Beginn der Sitzung zum ordentlichen Tagesordnungspunkt 

erklärt (ursprünglich Mitteilung 3.2), die Beratung erfolgte gemeinsam mit TOP 
1.6. 
 

  
 Abstimmungsergebnis: zur Kenntnis genommen 
  
  

1.7 
Straßenbenennung im Stadtgebiet von Hennef (Sieg); 
Antrag auf Umbenennung eines Abschnitts der "Hans-Böhm-
Straße" in "Kurt-Schumacher-Straße" 
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 Der Antragsteller hat seinen Antrag zurückgezogen, es wird davon ausgegangen, 

dass der Antrag mit ergänzter Begründung neu gestellt wird. 
 
Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef 
(Sieg) beschloss einstimmig bei 1 Enthaltung der Fraktion Die Linke: 
 
Die Behandlung dieses TOP wird vertagt und erst erneut behandelt, wenn ein 
neuer Antrag vorliegt. 
 

 Abstimmungsergebnis: vertagt 
  
  

1.8 
Vorschriften über Parkplätze in Bebauungsplänen 
Antrag der Fraktion Die Unabhängigen vom 18.02.2015 

 

  
 Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung nahm die Ausführungen der Ver-

waltung zur Kenntnis. 
 
 

  
  

1.9 
Planung eines Dorfplatzes in Stoßdorf; 
Antrag der CDU-Fraktion vom 18.02.2015 

 

  
 Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung nahm die Ausführungen der Ver-

waltung zur Kenntnis. 
 
 

  
  

1.10 
Parkmarkierung am Place le Pecq; 
Antrag der FDP-Fraktion vom 23.11.2014 

 

  
 Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung nahm die Ausführungen der Ver-

waltung zur Kenntnis. 
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2 Anfragen  

  

2.1 
Anfrage der Fraktion "Die Linken" zum Unfall  21.11.2014 B8 
Ortsausgang Uckerath 

 

  
  

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung nahm die Antwort der Verwaltung 
zur Kenntnis. 
 

  
  

2.2 Mündliche Anfragen  

  
 Die Anfrage von Frau Fichtner (SPD-Fraktion) zu Einschränkungen bei Park- oder 

Ladezonen wurde von Herrn Steckmeier abschließend beantwortet. 
 
 

  
  
  

3 Mitteilungen  

  
 Weitere Mitteilungen im öffentlichen Teil lagen nicht vor. 
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 Nicht öffentliche Sitzung 

4 Beschlussvorlagen  

  
 Es lagen keine Beschlussvorlagen im nichtöffentlichen Teil vor. 

 
 

  

5 Anfragen  

  
 Es wurden keine Anfragen im nichtöffentlichen Teil gestellt. 

 
 

  

6 Mitteilungen  

  
 Es lagen keine Mitteilungen im nichtöffentlichen Teil vor. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ralf Offergeld Karin Nikolaizik   
Vorsitzender Schriftführerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaus Pipke  
Bürgermeister  
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